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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1991

Norm

EO §65 E

EO §144

EO §238 EO

RSchO §31

Rechtssatz

Dem Eigentümer eines Anteils, mag er auch als Verp ichteter Partei des gemeinsam geführten Exekutionsverfahrens

sein, fehlt eine Beschwer, wenn ein fremder Anteil mit einem zu geringen oder zu hohen Wert geschätzt und

entsprechend ausgeboten wird.
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